Ausgewählte Wortmeldungen der PUK zur 32. Gemeinderatssitzung am 7. November 2008

Zum Dringlichkeitsantrag des Bürgermeisters zur Kostenübernahme der Kosten zusätzlicher Absenkungsmaßnamen Martinstraße im Zusammenhang mit dem Umfahrungsbau.
GR Dr. Schweeger-Exeli stellt fest, dass bei Anträgen, die die PUK oder andere Personen stellen, Wert darauf gelegt werde, dass die Dringlichkeit begründet werde. Diese Begründung fehle hier und stelle somit einen Formalmangel dar. Das sei auch der Grund dafür gewesen, warum er gegen die Dringlichkeit gestimmt habe. In Zusammenhang mit den Kosten von € 42.000,--, die auf die Stadtgemeinde zukommen, nämlich für die Tieferlegung der Martinstraße um einen dreiviertel Meter, so erinnere er, dass der Bürgermeister einmal gesagt habe, es kämen überhaupt keine Nebenkosten auf die Stadtgemeinde zu. Hier handle es sich um eine Nebenanlage und er denke, dass bei der Planung berücksichtigt hätte werden müssen, dass Räumfahrzeuge oder andere Fahrzeuge der städtischen Verwaltung unter dieser unseligen Umfahrungsbrücke durchfahren können. Dies sei offensichtlich nicht in ausreichendem Maße geprüft worden. Er sehe überhaupt nicht ein, warum die Stadtgemeinde Klosterneuburg € 42.000,-- für die Umfahrung zahlen solle. Es gebe klipp und klare Statements, dass die PUK gegen den Bau dieser Umfahrung gewesen sei und umso mehr gegen die unzähligen Kosten, die jetzt zusätzlich auftauchen wie die kleinen Schwammerln, die aus dem Boden heraus schießen. Die PUK verwehre sich ganz dezidiert gegen die Zustimmung zu diesem Antrag. Wenn zugestimmt werde, dann sei einem formal nicht korrekten Antrag zugestimmt worden. 
Abstimmungsergebnis: Der Antrag wird gegen die Stimmen der PUK mehrheitlich angenommen.

Bericht des Bürgermeisters: Endbericht des Rechnungshofes

Der Bürgermeister berichtet, dass der Endbericht des Rechnungshofes vor der Sitzung jedem Mandatar übermittelt worden sei, der in der nächsten Gemeinderatssitzung behandelt werde. Weshalb bereits in den Medien über diesen Bericht berichtet worden sei, könne er kurz erklären. Es sei deshalb gewesen, weil der Rechnungshof selbst am Dienstag dieser Woche diesen Bericht ins Internet gestellt habe. Somit konnten die Journalisten darüber schreiben, und sie haben auch bei der Gemeinde nachgefragt. Es sei somit nicht die Gemeinde gewesen, die den Bericht an die Medien weitergegeben habe. 
GR Dr. Schweeger-Exeli regt an, diesen Rechnungshofbericht schon heute zu behandeln, weil er tatsächlich schon am Mittwoch herunterladbar gewesen sei- was er auch getan habe - und man durchaus die Möglichkeit habe, seine Stellungnahme dazu abzugeben, weil vielleicht einige Vorschläge des Rechnungshof dazu angetan seien, auf die Budgetbildung Einfluss zu nehmen. Nach der nächsten Gemeinderatssitzung sei es bereits zu spät. Er halte das Hinausschieben für unverantwortlich. Dieser Bericht sei an jeden einzelnen Gemeinderat gerichtet und an das Land NÖ. Es sei durchaus gerechtfertigt, darüber Worte zu verlieren.

Zur Festlegung des Bürgermeisters, dass heute nicht Stellung genommen werden könne, legt GR Dr. Schweeger-Exeli Protest ein.

TOP I/29 Baumschutzverordnung
GR Dr. Schweeger-Exeli betont, grundsätzlich eine Baumschutzverordnung zu begrüßen, aber im Grunde genommen sei der Zeitpunkt der Verordnung ein Schlag ins Gesicht für Naturliebhaber, wenn man davon ausgehe, dass im Gemeindegebiet von Klosterneuburg ca. 4,7 ha Wald geopfert worden seien und es einem jetzt einfalle, dass man doch auf die Bäume schauen sollte. Es seien auch einige Fragen zu stellen, die seiner Meinung nach aufklärungsbedürftig seien. Im Punkt 2) stehe die Einrichtung einer Baumpartnerschaft und Informationsplattform für die BürgerInnen und in der gesamten Verordnung komme jedoch das Wort Baumpartnerschaft nicht mehr vor. Er verstehe nicht ganz, dass in einem Sachverhalt eine Absichtserklärung für eine Baumpartnerschaft gefordert werde, die sich aber in der Verordnung selbst nicht wiederfinde. Zweitens sei die Frage, was eine Baumpartnerschaft sei, vollkommen schleierhaft. Es stehe darunter auch etwas kryptisch, dass man sich bei der Stadtgemeinde Klosterneuburg für alte, stattliche Bäume auf Privatgrund um eine Baumpartnerschaft bewerben könne, was nichts Anderes hieße, als dass man Partner eines Baumes auf seinem eigenen Grund werden möchte. Er empfiehlt, dass man  ein bisschen überlegen sollte, was man hier hinein schreibt, damit die Formulierungen nicht so zweideutig seien, dass einem das Schmunzeln komme. Zu den Maßnahmen selbst stehe im § 2 Abs. 4 der Baumschutzverordnung, dass von der Stadtgemeinde Klosterneuburg ein Baumschutzkataster zu führen sei, in dem alle Maßnahmen am geschützten Baumbestand gemäß § 1 Pkt. 1 aufzuzeichnen seien. Die Maßnahmen, die bis hierher erwähnt worden seien, seien Maßnahmen, die zu einer Beschädigung oder Beseitigung des Baumes führten. Das sei eine Kategorie von Maßnahmen. Dann seien offensichtlich auch Maßnahmen gemeint, die zur Unterschutzstellung führen. Mit großer Überraschung stehe in § 5, dass die unter § 2 Pkt. 4 angeführten Maßnahmen kontinuierlich nach Maßgabe der personellen und finanziellen Ressourcen ehestmöglich umzusetzen seien. D.h. der Begriff von Maßnahmen sei offensichtlich nicht etwas, wo etwas getan werde, sondern beziehe sich auf einen Plan. D.h., dass im Absatz 4 anstatt „Maßnahme“ „Pläne“ stehen müsste, weil die Maßnahme schon umgesetzt sei. Wenn aber die Maßnahme, die umgesetzt sei, umgesetzt werden müsse, dann sei das seiner Logik nach ein Widerspruch. Ein wesentlich drastischerer Punkt sei der Punkt „Ausnahmeregelungen“ unter § 3 Abs. 2. Da komme man nun zu dem Punkt, der ganz wesentlich sei.  Man habe die Erfahrung gemacht, dass in NÖ. das öffentliche Interesse und das botanische oder biologische Interesse selten in einer Person Vereinigung finde. D.h., man habe einen Fachmann, der beurteilt, ob der Baum ökologisch gesund oder ein wichtiger Baum ist oder  eine bereits gefährdete Spezies ist oder ob das öffentliche Interesse an seiner Vernichtung (Fällung) tatsächlich überwiegt. Es fehle jegliche Art des Kriteriums, wie dieser Vergleich stattzufinden habe. Man berufe sich  auf einen sogenannten Fachmann oder eine fachliche geeignete Person, ohne diese näher zu definieren. Das werde sich nicht um eine einzelne Person handeln können und daher sei das eine ungeeignete Art und Weise, um so eine Entscheidung zu treffen. Es gehe natürlich um Interessenskonflikt und -abwägung. Er nennt als Beispiel den vom Büro DI Kiener geplanten Umbau des Roman Scholz-Platzes um das Kaiser Franz-Josef-Denkmal. Dort stehe eine Reihe von großen Bäumen, die dem Kreisverkehr sicher im Weg stehen werden. GR Dr. Schweeger-Exeli fragt, wer da entscheide, ob das im öffentlichen Interesse stehe oder ob diese Bäume zu schützen seien. Das gehe aus diesen Ausnahmeregelungen und dem ganzen Konvolut in keiner Weise hervor. So sehr er Privateigentum respektiere, so müsse schon gesagt werden, dass es andere Länder und Gemeinden gebe, die sehr wohl Maßnahmen zum Schutz des Baumes machen, auch wenn sie auf Privatgrund stehen. Nicht allzu weit entfernt von Klosterneuburg – ca. in 3 km - fange Wien an und dort sei eine flächendeckende Baumschutzverordnung (Zwischenruf STR DI Lebeth: „Gesetz“) vorhanden. Dort könne ein privater Häuselbauer und Gartenbesitzer nicht x-beliebig mit der Kettensäge daher kommen und einen Baum fällen, ohne dass das massive Folgen habe, und das werde auch lückenlos eingehalten. Es gebe keinen, der gebaut habe ohne die entsprechenden Zahlungen zu leisten bzw. ohne die entsprechenden Nachpflanzen auf eigenem Grund zu tätigen. Er hätte durchaus Verständnis dafür, wenn man eine solche Regelung einführen würde, wenn sie wirklich Sinn machte. Aber sie sei noch nicht wirklich untersucht. Wenn das unter dem gleichen Kriterium gemacht werde wie hier, so dränge sich der Verdacht auf, hier sei eine Alibiverordnung geplant, wo man herzeigen könne, in Klosterneuburg auch eine Baumschutzverordnung zu haben, die eigentlich von der Schlagkraft und der Wirkung außerordentlich gering einzuschätzen sei.

GR Pröglhöf betont, es besonders gut zu finden, eine Baumschutzverordnung zu machen. Die PUK werde das natürlich auch unterstützen, weil ansonsten das wieder im Blatt der Grünen und in der NÖN stünde, unter Verdrehung der Tatsachen und dem Abstimmungsverhalten. Es wurde schon gesagt, dass es zunächst ein Baustein sei. Was sie aber nicht verstehe, sei, dass in Klosterneuburg das Rad neu erfunden werden müsse. Es gebe andere Städte, wie z.B. Retz, die unter Bürgerbeteiligung mit Hilfe des Landes eine Baumschutzverordnung, die dort Grünraumrichtlinien und Durchführungsbestimmungen für den öffentlichen Raum heiße, erlassen haben. Diese sei bereits 2006 entstanden und habe auch mehr als zwei Seiten. Da sei etwas ganz Phantastisches heraus gekommen, und es gehe vor allem um Baumschutzverordnung für den öffentlichen Bereich. Das fehle in diesem Sachverhalt, wo sehr launig nicht über den öffentlichen Bereich, sondern über den privaten Bereich geschrieben werde, Klosterneuburg gelte als „Gartenstadt“ am Fuße des Wienerwaldes. Der Terminus „Gartenstadt“ sei in der Zwischenkriegszeit geprägt worden, als Wiener sich kleine Häuschen gebaut haben und in den Gärten wirklich Gemüse und Obst angebaut und Nutztiere gehalten haben und wo Frauen zu dieser Zeit noch nicht berufstätig waren. Die Gartenstadt z.B. sei der große Wohnbau zwischen Kierlingerstraße und Mühlengasse, wo die Leute im Hinterhof kleine Gärten gehabt haben. Hier werde Gartenstadt zu etwas gesagt, was der Bürger gemacht habe. Ihr fehle der öffentliche Raum. Es werde auch von grüner Lunge geschrieben. Die grüne Lunge sei der Wienerwald und die Au. Hier habe auch die Stadt nichts dazu getan. Der Wienerwald sei da und die Au werde weniger und sei einer großen Zerstörung seit 30 Jahren ausgesetzt. Es werde auch sehr schön geschrieben, dass Bäume sehr wichtig seien, um die Schadstoffbelastung, wie den Feinstaub, zu reduzieren. Hier sei man wieder beim öffentlichen Bereich: Es werde aber eine Partnerschaft für Private gemacht. Sie könne eine Baumpartnerschaft überhaupt nicht verstehen, es müsste wahrscheinlich Baumpatenschaft heißen, wolle aber niemanden aufoktroieren. Patenschaft heiße, sich um etwas zu kümmern. Sie frage sich, wie der Baum Partner werden könne. Auch sei eine seltsame Geschichte, warum man Partner für seinen eigenen Baum im Garten werden solle. Entweder liebe und schätze man seinen Baum, dann schütze man ihn auch, und nach dem NÖ. Gesetz, wenn man ihn nicht mehr schützt, dann könnte man ihn auch umschneiden und die Stadtgemeinde könne dann gar nichts machen. Aber wichtig wäre Baumpatenschaft im öffentlichen Raum. Es gebe so kleine Beserlparks, wie den, wo das Kaiser Franz-Josef-Denkmal stehe. Das sei für sie öffentlicher Raum, der dazu da sei, um Kommunikation und soziales Leben zu unterstützen. Straßenbegleitendes Grün scheine bei uns auch nicht besonders beliebt zu sein, weil ein Auto dagegen fahren könnte oder man könnte eventuell dann nicht parken. Sie rege an , dass dieser Baustein besser ausgearbeitet werden sollte in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung und mit den Beamten des  Landes NÖ, die unheimlich kompetent seien, wie man z.B. Baumpatenschaften machen könnte für Bäume im öffentlichen Raum. Nur zu sagen, bei uns im öffentlichen Raum werde man kaum Bäume finden, die einen Stammumfang von 50 cm haben. Die Bäume werden  gepflanzt und dann dürr, weil sich niemand darum kümmert – ohne den Gärtnern etwas unterstellen zu wollen. Solche Bäume gehörten gegossen. Menschen in Wien und Retz machen das mit Begeisterung. Sie würde empfehlen, sich die Grünraumrichtlinien von Retz anzuschauen und das Rad nicht neu zu erfinden. Hier stehe ziemlich genau alles drinnen, was man machen könnte. Sie sei überzeugt, dass sich Bürger begeistert finden würden. 
Der Antrag wird mit 2 Gegenstimmen (FPÖ) mit Mehrheit angenommen.

TOP I/34) Aufzugsanlagen Unterführung Bahnhof Weidling:

GR Dr. Schweeger-Exeli zitiert aus dem Sachverhalt: „Aufgrund verkehrstechnischer Erleichterungen für die Bevölkerung wurde die Herstellung des Aufzugschachtes verschoben.“ und meint, wenn es kryptische Begründungen gebe, so sei dies  ein gutes Beispiel dafür und er wisse nicht, was mit verkehrstechnischer Erleichterung gemeint sei. Wenn man sich ansehe, wie das Weidlinger Platzerl im Moment ausschaue,  so sei es eine Gefahr für Leib und Leben, vor allem für Radfahrer, die versuchen, ins Gewerbegebiet hinüber zu radeln oder wenn der Autoverkehr aus Wien und aus dem Kreisverkehr versucht, sich zusammen zu wutzeln, um nach Kierling oder Weidling zu kommen, dann könne man von verkehrstechnischer Erleichterung nicht die Rede sein. Das würde er gerne einmal erklärt bekommen, wie das gemeint sei. Des Weiteren sei ein Widerspruch enthalten, dass die angeführten Beträge offensichtlich valorisiert werden sollen. In der Finanzierungs-, Errichtungs- und Erhaltungsvereinbarung findet sich diese Valorisierung und Anpassung unter II – Planung, Kostentragung, Baudurchführung und Erhaltung – nicht mehr. Dort stehen klipp und klar € 120.000,-- und € 67.200,--. Es sei somit ein Unterschied zwischen Sachverhalt und Finanzierungsvereinbarung. Das könnte sich allerdings gravierend auswirken. Das sei aus seiner Sicht etwas, was es rechtfertigte, diese Vereinbarung noch einmal dem Rechtsausschuss vorzulegen und sie noch einmal anzupassen. 

Auf die Frage des Bürgermeisters, ob das ein Gegenantrag sei, antwortet GR Dr. Schweeger-Exeli, dass man das so nennen könnte, doch sei es eine Anregung. Er halte die Nichtübereinstimmung zwischen dem Sachverhalt und den dort angesprochenen Anpassungen, die sich auf Grund von diversen Baukostensteigerungen und Ähnlichem ergeben würden und den Fixbeträgen, wobei drinnen stehe, dass die Fixbeträge angepasst werden sollen. Er schließe den Vertrag nicht. Er möchte in diesem Zusammenhang aus grundsätzlicher Erwägung sagen, dass die Stadt, die sich als behindertenfreundlich tituliere, nicht zusammenbringe, die ÖBB dazu zu verdonnern, einen Aufzugsschacht zu errichten, der den Behinderten ermöglicht, auf den mittleren Bahnsteig auch mit dem Rollstuhl zu fahren Das finde er als eine Schande sondergleichen. Man baut rechts und links einen Aufzug, man kommt durch den langen Schlief vom Weidlinger Platzl bis in die Aufeldgasse hinüber, aber nach Wien könne kein Behinderter fahren – das gehe einfach nicht und das möchte er einmal deutlich ansprechen. Die Kosten für den Aufzug erscheinen ihm ohnehin ganz schön hoch, wenn er die Beträge zusammenrechne, dass da € 200.000,-- ausgegeben werden. Er könne sich nicht vorstellen, dass der Bau eines Aufzugsschachtes den Wert eines Einfamilienhauses habe. Da sei schon wieder etwas hineingerechnet worden, was in keiner Weise nachvollziehbar sei. Noch dazu sei zu erwarten, dass der Vertrag nicht halte, weil ohnehin von Kostensteigerungen die Rede sei, dass das noch teurer werde als das. Man sollte daher weniger nach vergoldeten Lösungen schauen, sondern darauf, dass man auf den zentralen Bahnsteig im Weidlinger Bahnhof tatsächlich auch einen Aufzug mache. Es sei absurd, so etwas nicht zu haben – und das im 21. Jahrhundert.
Der Antrag wird mit 1 Enthaltung (GR Dr. Schweeger-Exeli) mit Mehrheit angenommen.

Anmerkung: es ist klar, dass diese Enthaltung sich nicht gegen den Bau des Aufzugs richtet, sondern dagegen, dass nicht auch ein dritter Aufzug für den mittleren Bahnsteig des Weidlinger Bahnhofs errichtet wird, was durch kostengünstigere Ausführung des Schachtes beim Weidlinger Platzl möglich sein dürfte.
